
Der Sportler/die Sportlerin

Name: Vorname: Geburtstag:

Heimatland: Wohnort: Postcode:
Strasse: Haus-Nr:

Ländercod/Citycod/Telefonnummer:
Ländercod/Citycod/Faxnummer:
E-mail:
Hompage:

Beantragt für die Sportsaison:     2009/2010  --  2010/2011

Die Freigabe 1 zur Teilnahme am Spielbetrieb im (Aus)Land:
Für folgende Mannschaften/Ligen: Dreibandliga Mehrkampfliga

Beantragt für die Sportsaison:     2009/2010  --  2010/2011

Die Freigabe 2 zur Teilnahme am Spielbetrieb im (Aus)Land:
Für folgende Mannschaften/Ligen: Dreibandliga Mehrkampfliga

Beantragt für die Sportsaison:     2009/2010  --  2010/2011

Die Freigabe 3 zur Teilnahme am Spielbetrieb im (Aus)Land:
Für folgende Mannschaften/Ligen: Dreibandliga Mehrkampfliga

Für eine mögliche Teilnahme am Coupe d'Europe wird eine unwiderrufliche Freigabe/Spielerlaubnis beantragt
für den Verein: Land:

Ort Datum Unterschrift
Sportler/in

Der (Heimat)-National-Billard-Verband:
bestätigt die oben beantragte/n Feigabe/n -- Spielberechtigung/en zu:

Freigabe 1 : Dreibandliga Mehrkampfliga
Freigabe 2 : Dreibandliga Mehrkampfliga
Freigabe 3 : Dreibandliga Mehrkampfliga
Mannschaftswettbewerb:

Ort Datum Unterschrift
Heimat-Federation

Antrag auf Freigabe / Spielerlaubnis 
zur Teilnahme am Spielbetrieb im europäischen CEB - Ausland

Nichtzutreffendes ist oben jeweils zu streichen

CEB Dreiband / Coupe d'Europe

Der Originalantrag ist durch den Sportler/die Sportlerin rechtzeitig vor Saisonbeginn der national Billard-Federation (Heimat-
Federation) zur Genehmigung einzureichen. Diese behält den Originalantrag und hat ihn auf Anforderung der CEB (im 
Streitfall) an diese herauszugeben. Ein Antrag je Spielgenehmigung und Gastland mit Originalbestätigung der (Heimat) 

Federation ist dem/der beantragenden Sportler/inzur Weitergabe an den Gastverein/das Gastland durch die freigebende 
(Heimat) Federation auszuhändigen.

Ein Antrag mit Originalbestätigung der Federation zur Erlangung der internationalen CEB Spielberechtigung muß 
spätestens bis zum 30. August vor jeweiligem Saisonbeginn beim Sportdirektor der CEB eingegangen sein.
Sonst kann keine Spielberechtigung für das Ausland für die jeweils kommende Saison erteilt werden.

Nach dem 1. September jeden Jahres wird der CEB Sportdirektor die intern. Freigabeliste veröffentlichen.

Nichtzutreffendes ist oben jeweils zu streichen

Stempel
Heimat-Federation


